
Prüfungsprotokoll 
 

 

 

 

Prüfungsfach:    

 
Studiengang:  

 
Semester:  

 
Prüfungstag: (Datum) 

Prüfungsbeginn: (Uhrzeit) 

Prüfungsende: (Uhrzeit) 

Prüfungsraum:  

 

 

Anzahl der Prüfungsteilnehmer:  

 

 

Zahl der abgegebenen Arbeiten:  

 

 

Bemerkungen:   

  

 
  

 
  

  

Aufsichtsführende  

von  Uhr bis  Uhr,  Name  

von  Uhr bis  Uhr,  Name  

von  Uhr bis  Uhr,  Name  

von  Uhr bis  Uhr,  Name  

  

 

Die Sitzordnung ist auf Anordnung des aufsichtführenden Dozenten in jeder Prüfung und bei jeder 
Klausurarbeit aufzunehmen und auf der Rückseite des Protokolls aufzuzeichnen. 

 

Für die Richtigkeit des Protokolls  

 

Rosenheim,    

   (Prüfungsaufsicht) 



 

 

  
 

Eine Prüfung kann ganz oder teilweise als nicht bestanden erklärt werden, wenn der Kandidat 
beim Erbringen einer Prüfung eine Täuschungshandlung versucht, begangen oder durch 
schuldhaftes Verhalten einen ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung gefährdet.  
 
Mit der Unterschrift erkennen die Prüfungsteilnehmer Ihre Prüfungsfähigkeit an! 
 
Soweit Studierende während der Prüfung prüfungsunfähig werden, besteht die Verpflichtung zur 
Anzeige und Abgabe der Prüfungsarbeit bei der Prüfungsaufsicht. Weiter muß die 
Prüfungsunfähigkeit sofort dem Prüfungsamt angezeigt und durch eine ärztliche Untersuchung 
am gleichen Tag belegt werden. Hierzu ist ein vom Prüfungsausschuss verabschiedetes 
Attestformular zu verwenden. Dieses ist im Prüfungsamt erhältlich! 
 

 

Sitzordnung während der Prüfung: 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


